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LANDESD1REKT1ON
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LANDESDIREKTION SACHSEN
09105 Chemnitz

Stad tve rwa l tung  Mark k leebe rg

Pos t fach 1226

04410  Mark k leebe rg

Nachr icht l ich nur  pe r  E-Ma i l :

R eg iona le r  P lanungs ve r band  Le ipz ig - W es t s ac hs en

Landra tsam t  Landk re is  Le ipzig

B e b a uung sp la n „ G e w e r b e g e b ie t  S e e na l le e "  d e r  S t a d t  Ma r k k le e b e r g
B e t e i l i g u n g  d e r  R a u m o r d n u n g s b e h ö r d e  n a c h  §  4  A b s .  1  B a u G B

lhr  Schre iben vom  20 .  Apr i l  2021

Sehr  geehr t e  Dam en und  He r ren,

v ie len Dank  f ü r  d ie  Be te i l igung  de r  Landesd i rek t ion Sachsen,  Re fe ra t  Raum -

o r d nung ,  S t a d t e nt wic k lung  a n d e m  o .  g .  V e r f a hr e n.  N a c h P r ü f ung  d e s  S a c h-

ve r ha l t s  a nha nd  d e r  uns  vo r l ie g e nd e n E nt wur f s unt e r la g e n g ib t  d ie  R a um o r d -

nung s b e hö r d e  f o lg e nd e

raumordnerische Stellungnahme ab:

Die Planung steht in Einklang mit den Erfordernissen der Raumord-
nung1.

Wir bitten um Beachtung der ergänzenden fachlichen Hinweise anderer
Fachreferate der Landesdirektion Sachsen in diesem Schreiben.

Begründung

1. Sachverhalt

Nordwestlich der Kreuzung Hauptstraße/Seenallee im Süden von Markklee-
berg soll ein Gewerbegebiet (ca. 1,6 ha) entwickelt werden. Das geplante
Gewerbegebiet soll Entwicklungsflächen insbesondere für bereits in Mark-
kleeberg ansässige Gewerbebetriebe bieten. Der Bebauungsplan soll eine
möglichst flexible Nutzung ermöglichen, ohne den bereits stark befahrenen
Verkehrsknoten Hauptstraße/Seenallee durch zu verkehrsintensive Nutzun-
gen zu überlasten. Deshalb sollen besonders verkehrsintensive Nutzungen
für die Planung ausgeschlossen werden, welche die Flüssigkeit des Verkehrs
übermäßig behindern würden. Das Plangebiet wurde früher als Baumschule
genutzt, ist unbebaut und fast vollständig mit Bäumen bewachsen. lm wirk-

1 Beurteilungsmaßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Das sind gemäß
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und
sonstige Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in Aufstellung befindliche Ziele).
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s a m e n F lä c he nnu t zung s p la n  d e r  S t a d t  Ma r k k le e b e r g  i s t  d a s  V o r ha b e ng e b ie t  a l s  g e -

p lantes  Gewerbegeb ie t  darges te l l t .

2. Rechtliche Grundlaqen

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf folgenden Grundlagen geprüft:

• Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vom 12. Juli 2013, verbindlich seit
31. August 2013 (LEP 2013),

• Regionalplan Westsachsen vom 23. Mai 2008, verbindlich seit 25. Juli 2008
(RPI WS 2008),

• Regionalplan Leipzig-Westsachsen (RPI L-WS), Satzung gemäß § 7 Abs. 2
SächsLPIG vom 11. Dezember 2020.

3. Raumordnerische Bewertunq

Gegen die Planung bestehen keine Bedenken.

4. Raumordnunqskataster

Bitte informieren Sie uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen lhrer
Mitteilungs- und Auskunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPIG2.

Erqänzende fachliche Hinweise anderer Fachreferate der Landesdirektion.

Referat 35L Baurecht — Ansprechpartner: Herr Eric Schell, Tel. 0341 977 3530

Hinsichtlich der Lärmschutzbelange wird zur Vermeidung von Ermittlungsdefiziten emp-
fohlen, die minimalen und maximalen Gebäudehöhen, die die Festsetzungen ermögli-
chen, hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Lärmschutz zu überprüfen.

Die Textlichen Festsetzungen Nr. 4.1 bis 4.4 beziehen sich alle auf den Erhalt und die
Neupflanzung von Bäumen, weshalb die Maßnahmen zur Normenklarheit auf Grundla-
ge von § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstaben a und b BauGB zeichnerisch und textlich festge-
setzt werden sollten, nicht auf Grundlage von Nr. 20 (so der Wortlaut Nr. 6 Planzei-
chenerklärung) oder Nr. 14 (so in Kap. 5.6 der Begründung benannt).

Zur Sicherstellung des städtebaulichen Ziels der Pflanzung von 3 Laubbäumen im ein-
geschränkten Gewerbegebiet GEe sollte für den Fall der zulässigen Unterbauung der

2 § 18 Abs. 1 SächsLPIG: „Die öffentlichen Stellen und die Personen des Privatrechts nach § 4
Absatz 1 Satz 2 des Raumordnungsgesetzes sind verpflichtet, der Raumordnungsbehörde un-
aufgefordert die von ihnen beabsichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen un-
verzüglich zur Führung des Raumordnungskatasters mitzuteilen sowie unverzüglich über we-
sentliche Änderungen zu informieren. Die Gemeinden informieren die Raumordnungsbehörde
bei Wirksamwerden der Flächennutzungspläne und bei Inkrafttreten der Bebauungspläne über
deren lnhalt und deren räumlichen Geltungsbereich. Behörden sind darüber hinaus verpflichtet,
der Raumordnungsbehörde die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangten
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unverzüglich mitzuteilen.".
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Fläche auch für diese Fläche die Mindestsubstratdicke (wie für die Dachbegrünungen in
TF 4.5) festgesetzt werden.

Der in Kap. 5.6 der Begründung (Abs. Baumerhalt) und in Kap. 7.3 letzter Abs. des vor-
läufigen Artenschutzfachbeitrags benannte Konflikt zur Erhaltung des Sperber-Habitats
durch die Festsetzung des Erhalts von zwei Einzelbäumen (innerhalb der geplanten
internen Erschließungsflächen) und des Baumstreifens an der Nordgrenze des Plange-
biets gemäß TF 4.3 sollte im Entwurf geklärt werden, um eine sachgerechte Abwägung
zu ermöglichen.

Referat 41 — Siedlungswasserwirtschaft

1. Veranlassung

Auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Beyer nordwestlich der Kreuzung
Hauptstraße/Seenallee im Süden von Markkleeberg will die ARTCAS Projekt H/S
GmbH entsprechend den Entwicklungsabsichten der Stadt Markkleeberg ein Gewerbe-
gebiet entwickeln. Das geplante Gewerbegebiet soll auf einer Fläche von ca. 1,6 Hektar
dringend benötigte Gewerbeflächen, insbesondere für bereits in Markkleeberg ansässi-
ge Gewerbebetriebe, bieten. Die zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Nutzungen sind eine
Autowerkstatt, Garagen für Busse und andere Unternehmen, ein Boardinghaus oder
Hotel, eine lmkerei, ein Fitnesscenter ...... Der Bebauungsplan soll eine möglichst flexib-
le Nutzung ermöglichen, ohne den bereits stark befahrenen Knoten Hauptstra-
ße/Seenallee durch zu verkehrsintensive Nutzungen zu überlasten.

2. Fachliche Gesamtbewertung/Tenor/ Hinweise

lm nahen Umfeld des Plangebiets verläuft eine Fernwasserleitung (Westringleitung) der
Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH. Hierbei handelt es sich um eine überörtlich
bedeutsame Versorgungsleitung, die in den Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion
Sachsen fällt.

Grundsätzlich ist durch den Vorhabenträger sicherzustellen, dass durch das Bauvorha-
ben keine nachteilige Beeinflussung der bestehenden Trinkwasserleitung zu besorgen
ist und der gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 erforderliche Schutzstreifen zur Be-
standssicherung sowie Gewährleistung des Betriebes und der lnstandhaltung der
Trinkwasserleitung von jeglicher Bautätigkeit freizuhalten ist.

Der Antragsteller hat sein Vorhaben mit dem Leitungsbetreiber nachweislich abzustim-
men, um zu gewährleisten, dass die technischen Anforderungen entsprechend den
fachlichen Regelwerken eingehalten werden.

Bei der geplanten Baumaßnahme, • wie auch bei der Errichtung provisorischer Baustra-
ßen und Stellflächen, ist auf die Fernwasserleitungen und deren Schutzsteifen zu ach-
ten. Dies ist in den weiteren Planungen zu berücksichtigen. Daher ist der Leitungsbe-
treiber bzw. Leitungseigentümer zwingend im Verfahren zu beteiligen. Dieser muss ggf.
unbedingt erforderliche Arbeiten im Schutzsteifen freigeben.

Konkurrierende Planungen bzw. Summationswirkungen:

Freistaat
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Der Landesdirektion Sachsen liegt mit Datum vom 30. September 2020 ein Antrag der
Kommunalen Leipziger Wasserwerke auf Durchführung eines Planfeststellungsverfah-
rens gem. § 65 UVPG für die Neuverlegung Westringschluss zwischen Markkleeberg
und Leipzig, Großzschocher vor. Die Antragsunterlagen werden derzeit für die Öffent-
lichkeitsbeteiligung überarbeitet. Eine belastbare Angabe bzgl. einer möglichen Betrof-
fenheit kann somit erst dann erfolgen.

Bei den Referaten 43 — Abfall, Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser sowie 47 — Berg-
bau, Bergbaufolgen, Grundwasser sind keine Belange betroffen.

Das Sachgebiet 44L — lmmissionsschutz verweist auf die Zuständigkeit der unteren
lmmissionsschutzbehörde sowie das Sachgebiet 45L — Naturschutz, Landschaftspflege
auf die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Webeh
Sachbearbeiterin

Freista at
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Stellungnahme  
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Dresden, 09.06.2021 

 

  

 

Hausanschrift: 

Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Abteilung 2 
August-Böckstiegel-Str. 3, 
01326 Dresden 

 
 
 
 
 
www.sachsen.de 
 
 
 
Verkehrsverbindung: 

Buslinie 63, 83 und Linie P Halte-
stelle Pillnitzer Platz 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Haus August-
Böckstiegel-Straße 1 
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Postfach 540137 | 01311 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Rainer Clausnitzer 

per E-Mail 
spa@markkleeberg.de 
 
Stadt Markkleeberg 
Postfach 12 26 
04410 Markkleeberg 
 
 
 

  
Durchwahl 

Telefon +4935126122110 
Telefax +4935126122099 
 
rainer.clausnitzer@ 
smul.sachsen.de 
  
Ihr Zeichen 

 

 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Seenallee" der Stadt Markkleeberg - 
Vorentwurf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1, 3.1 und 4.1 angegebenen Un-
terlagen vorgenommen: 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine Bedenken entgegen. 
 
In der weiteren Planbearbeitung sollten die Hinweise der Anlagensicherheit 
Störfallvorsorge beachtet werden (siehe Gliederungspunkt 2). 
 
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen Anforderungen 
zum Radonschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu weiteren 
Hinweisen der natürlichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 3.   
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Wir empfehlen außerdem, die in Punkt 4 folgenden geologischen Anforderungen und 
Hinweise zu beachten. 
 
Die Belange des Fluglärms und des Fischartenschutzes / der Fischerei sind nicht be-
rührt. 
 
 
2  Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
2.1  Unterlagen 
 
[1]  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der jeweils aktuellen Fassung 

[2]  12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der jeweils aktuellen Fassung 

[3]  EU-Richtlinie 2012/18/EU 
[4]  KAS-18, Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 

Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitpla-
nung - Umsetzung § 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (Nov. 2010) 
(www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm) 

 
2.2  Prüfergebnis 
 
Aus Sicht der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge stehen der Planung derzeit keine 
Bedenken entgegen. Bei den weiteren Planungen sind nachfolgende Hinweise zu be-
rücksichtigen. 
 
2.3  Hinweise 
 
Der Bebauungsplan weist ein Gewerbegebiet aus. Damit könnte sich auch ein Betrieb 
ansiedeln, der der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) [2] unterliegt. Zum Schutz der 
Bevölkerung und zu folgenden Schutzobjekten  und Flächen gemäß EU-Richtlinie 
2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie) [3] und § 50 BImSchG [1] ist deshalb ein ange-
messener Abstand zu wahren: 
 

• Wohngebiete 
• öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete,  
• Verkehrswege 
• Freizeitgebiete 
• unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder beson-

ders empfindliche  Gebiete. 
 
Die Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung ist in einem Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG [1, 4] zu prüfen. 
 
  

http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm
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3  Natürliche Radioaktivität 
3.1  Unterlagen 

 

[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen 
über den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem 
Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher 
Altlasten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert 
worden ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 
2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. November 
2020 (BGBl. I S. 2502) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 
3.2 Prüfergebnis 
 
Gegenwärtig [1] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor. 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen daher derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im 
Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen und 
Hinweise zum Radonschutz zu beachten. 
 
3.3  Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter 
Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 
Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätz-
lich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum 
Feuchteschutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der 
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
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enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 
 
Das zu überplanende Gebiet befindet sich außerhalb eines festgelegten Radonvorsor-
gegebietes [4] und nach unseren Erkenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu 
erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration in der Bodenluft charakterisierten 
geologischen Einheit. Der Gesetzgeber schreibt neben den grundsätzlichen Maßnah-
men zum Radonschutz, welcher durch eine fachgerechte Ausführung der Maßnahmen 
hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
als ausreichend angesehen wird, keine zusätzlichen Anforderungen an den Radon-
schutz vor.  
 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonak-
tivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell 
dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
3.4  Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum 
Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterla-
den. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 
bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html    
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
4  Geologie 
4.1 Unterlagen 
 
[1] Schreiben der Stadt Markkleeberg vom 20.04.2021; Amt: 60 Stadtplanungsamt, 

Ansprechpartner: Herr Stroh, Reckling Leiterin Stadtplanungsamt 
[2] mit [1] überreichte digitale Unterlagen: 

Stadt Markkleeberg Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee", Vorentwurf Feb-
ruar 2021 mit Planzeichnung, Textliche Festsetzungen und Begründung mit Anlage 

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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1: Verkehrsgutachten zur Anbindung an die Hauptstraße (04/2020) Uhlig & Weh-
ling GmbH, Beratende Ingenieure; Anlage 2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
Phase 1: Bestandsaufnahme und Datenrecherche (09/2020) IB Hauffe GbR, Büro 
für Landschaftsplanung; Anlage 3: Baugrundgutachten, 1. Bericht (11/2020) Bau-
grund Linke GmbH 

[3] DWA-A138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser. Arbeitsblatt, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwas-
ser, und Abfall e.V., April 2005 

[4] Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG), § 
15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. 
2019 Nr. 4, S. 187 Fsn-Nr.: 662-5), Fassung gültig ab 22. März 2019 

[5] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 
Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü-
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologieda-
tengesetz – GeolDG) vom 19.06.2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 30, aus-
gegeben zu Bonn am 29.06.2020); gültig ab 30.06.2020 

 
 
4.2 Prüfumfang und Prüfergebnis 
 
Es wurden die geologischen Belange und Sachverhalte im vorgelegten Bebauungsplan 
[2] geprüft.  
 
Darüber hinaus wurde das Baugrundgutachten der Baugrund Linke GmbH vom 
02.11.2020 (= Anlage 3 der Begründung in [2]) auf Plausibilität der geologischen-
ingenieurgeologischen-hydrogeologischen Sachverhalte (Schichtenbeschreibung, Cha-
rakteristik der Baugrundschichten, gesteinsphysikalische Kennwertansätze, ingenieur-
geologische / hydrogeologische Modellbildung) geprüft. 
 
Aus geologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den vorgelegten Vorentwurf 
des Bebauungsplanes [2]. 
 
Es bestehen jedoch aus hydrogeologischer Sicht Anforderungen, die im Rahmen der 
Fortschreibung der Planungen zu beachten sind (siehe Punkt 4.3). 
 
Wir empfehlen im Rahmen des weiteren Planverfahrens die nachfolgenden Hinweise 
(siehe Punkt 4.4) zu berücksichtigen. 
 
 
4.3 Anforderungen zur Beachtung 
 
Im Hinblick auf die angedachte Regenwasserversickerung sollen die entsprechenden 
Anlagen gemäß den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 [3] geplant, gebaut 
und betrieben werden.  
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das im Baugrundgutachten 
der Baugrund Linke GmbH vom 02.11.2020 (= Anlage 3 der Begründung in [2]) für die 
Versickerungsplanung genannte Regelwerk (ATV Merkblatt 135) nicht existiert. 
 
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Baugrundgutachten (Punkt 3.6 Hydrologi-
sche Situation, Tabelle 2) ist weiterhin zu erwähnen, dass der Bemessungswasser-
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stand (mittlerer höchster Grundwasserstand) nicht pauschal mit einem Aufschlag von 
0,5 m auf die im Rahmen der Rammkernsondierungen gemessenen Grundwasser-
stände festzulegen ist. Vielmehr sind hierfür belastbare Datengrundlagen anzusetzen 
(z. B. über Analogieschlüsse zu langjährigen Messreihen von Grundwassermessstellen 
des sächsischen Landesmessnetzes).  
 
Ferner ist der Durchlässigkeitsbeiwert standortkonkret zu ermitteln und darf nicht wie 
im Baugrundgutachten erfolgt pauschal ohne entsprechende Nachweise angegeben / 
geschätzt werden. 
 
 
4.4 Hinweise 
4.4.1 Hinweise der Hydrogeologie 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der stattgefundenen Belüftungs- und Mobi-
lisierungsprozesse (Pyrit- und Markasitverwitterung) in den tertiären Schichtfolgen im 
Zuge des umfangreichen Braunkohlenbergbaus in weiten Bereichen des Bearbeitungs-
gebietes das Vorhandensein höher bis hoch mineralisierter, saurer (pH-Wert < 6) und 
nach DIN 4030 als betonaggressiv einzustufender Grundwässer gegenwärtig und zu-
künftig möglich ist. Für Bauteile, die aktuell oder zukünftig Grundwasserkontakt haben 
können, wird empfohlen, die materialangreifenden Eigenschaften des Grundwassers 
jeweils vor Ort zu ermitteln und entsprechend resistente Baustoffe zu verwenden. 
 
4.4.2 Baugrundgutachten = Anlage 3 der Begründung in [2] 
 
Im Baugrundgutachten fehlen sämtliche Anlagen. Wir bitten die Stadt Markkleeberg 
uns die fehlenden Anlagen gemäß § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des 
Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) [4] 
zur Verfügung zu stellen. 
 
4.4.3 Baugrunduntersuchungen / hydrogeologische Untersuchungen 
 
Sofern im weiteren Verfahren Untersuchungen mit geologischem Belang (z. B. Bau-
grundgutachten, Hydrogeologisches Gutachten hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit 
der Böden) durchgeführt werden, bitten wir die Stadt Markkleeberg uns die Ergebnisse 
gemäß § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des Sächsischen Kreislaufwirt-
schafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) [4] zur Verfügung zu stellen. 
 
4.4.4 Geologiedatengesetz und Bohranzeige-, Bohrergebnismitteilungspflicht 
 
Anstelle des Lagerstättengesetzes gilt nunmehr seit 30. Juni 2020 das Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) [5]. 
 
Es besteht gemäß Geologiedatengesetz (GeolDG) die Pflicht zur Anzeige geologischer 
Untersuchungen und zur Übermittlung von Nachweisdaten (z. B. Bohranzeigedaten = 
Bohranzeigepflicht) an das LfULG (= zuständige Behörde) nach § 8, zur Übermittlung 
von Fachdaten (z. B. Bohrprofile / Schichtenverzeichnisse = Bohrergebnismitteilungs-
pflicht) geologischer Untersuchungen nach § 9 und zur Übermittlung von Bewertungs-
daten geologischer Untersuchungen (z. B. Baugrundgutachten / Hydrogeologische 
Gutachten) nach § 10. Es sind die jeweiligen Fristen einzuhalten.  
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Für Anzeigen von Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen wird weiterhin 
das Online-Portal ELBA.SAX (https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba) emp-
fohlen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  

Landesamt für Archäologie Sachsen 

 

Datum: 20.04.2021 



 

Stellungnahme zum Vorhaben 
Markkleeberg, Seenallee, Flst. 151/6, 151/7, 151/8, 151/12, 151/13, 151/14, 
151/15, 151/16, T. v. 226/23, Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee" 
(Vorentwurf), Lkr. Leipzig 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische 
Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDschG Gegenstand des 
Denkmalschutzes sind (bronzezeitliche Siedlung [55830-S-07], eisenzeitli-
ches Gräberfeld [D-55830-02], frühneuzeitliche Richtstätte [D-55840-04]). 
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-
beiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit be-
troffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende 
Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 
 
Diese beiden Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, 
um die Untere Bauaufsichtsbehörde und den künftigen Vorhabenträger oder 
Bauherren von der Genehmigungspflicht zu informieren. 

 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt 
(§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen 
werden in einer zwischen Vorhabenträger und Landesamt für Archäologie ab-
zuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Harald Stäuble 
Referatsleiter Großprojekte / Kreis Leipzig 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
D/UD LL 

Stadt Markkleeberg 
60 Stadtplanungsamt 
Postfach 12 26 
04410 Markkleeberg 

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN 
Zur Wetterwarte 7 | 01109 Dresden 

Ihr Ansprechpartner 

Dr. Harald Stäuble 

 

Durchwahl 

Telefon +493518926672 
Telefax +493518926999 
 

e-Mail 

Harald.Staeuble@ 
lfa.sachsen.de* 
 
Ihr Zeichen 
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Landesamt für Archäologie Sach-

sen 
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01109 Dresden 
 
www.archaeologie.sachsen.de 
 
Bankverbindung: 
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Sachsen 
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DE06 8600 0000 0086 0015 19 
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Stellungnahme  

Sächsisches Oberbergamt 

 

Datum: 30.04.2021 
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Sächsisches Oberbergamt 
Postfach 13 64 | 09583 Freiberg

Stadt Markkleeberg 
Rathausplatz 1 
04416 Markkleeberg

SÄCHSISCHES 

OBERBERGAMT

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee"
Gemarkung Großstädteln, Gemeinde Markkleeberg,

Landkreis Leipzig, (It. Lageplan)

Stellungnahme des Oberbergamtes als Träger öffentlicher Belange 
2021/0878

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 20. April 2021 beteiligten Sie das Sächsische 
Oberbergamt als Träger öffentlicher Belange an oben genanntem Vorhaben.

Dazu erhalten Sie folgende Stellungnahme:

Altbergbau, Hohlraumgebiete

Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem bergbauliche 
Arbeiten durchgeführt wurden. Südwestlich des Vorhabens (westlich der 
Bahnstrecke) ist uns das Restloch einer alten Kiesgrube bekannt und östlich 
der B2 wurde Braunkohle im Tief- und Tagebau abgebaut.

Im unmittelbaren Bereich des Bauvorhabens sind jedoch nach den uns 
bekannten Unterlagen keine stillgelegten bergbaulichen Anlagen vorhanden, 
die Bergschäden oder andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen.

Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaues ist gemäß § 5 der 
Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen 
sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - 
SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBI. S. 191) das Sächsische 
Oberbergamt in Kenntnis zu setzen.

Grundwasserwiederanstieg

Das Vorhaben befindet sich ebenfalls in einem Gebiet, in dem sich durch die 
Einstellung der Braunkohlentagebaue der LMBV mbH ein großräumiger 
Wiederanstieg des Grundwassers vollzieht. Dies wird zu Veränderungen des

Ul ..1 Freistaat
HP SACHSEN

Ihr/e Ansprechpartner/-in 
Carola Dörr

Durchwahl
Telefon:+49 3731 372-3110 
Telefax: +49 3731 372-1009

carola.doerr@oba.sachsen.de *

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
20.04.2021

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
31 -4146/4773/81 -2021/13850

Freiberg,
30. April 2021

Hausanschrift:
Sächsisches Oberbergamt
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg

Lieferanschrift:
Brennhausgasse 8 
09599 Freiberg

www.oba.sachsen.de

Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Dienstzeiten:
+49 151 16133177

Besuchszeiten: 
nach Vereinbarung

Parkmöglichkeiten für 
Besucher
können gebührenpflichtig auf dem 
Untermarkt und im Parkhaus an der 
Beethovenstraße genutzt werden.

*lnformationen zum Zugang für 

verschlüsselte / signierte E-Mails / 

elektronische Dokumente sowie De-Mail 

unter http://www.oba.sachsen.de/258.htm.
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OBERBERGAMT

Freistaat

SACH SEIM

derzeitigen Grundwasserstandes, damit auch zur Verringerung der 
Grundwasserflurabstände führen und muss bei der Gründung von etwaigen Bauwerken 
berücksichtigt werden.

Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss des Prozesses des 
Grundwasserwiederanstieges, d.h. nach Erreichen des stationären Endzustandes, 
teilweise wieder die vorbergbaulichen Grundwasserstände und 
Grundwasserflurabstände erreicht werden.

Bedingt durch den Grundwasserwiederanstieg sowie durch die auch nach Einstellung 
stationärer Grundwasserverhältnisse klimatologisch bedingten Schwankungen des 
Grundwasserspiegels kann es zu geringen Veränderungen (Hebungen, Senkungen) der 
Tagesoberfläche kommen.

Präzise Angaben zu Auswirkungen beim Grundwasserwiederanstieg nach 
Einstellung der bergbaulichen Entwässerung und Rückkehr vorbergbaulicher, 
natürlicher Grundwasserstände erhalten Sie von der LMBV mbH, Walter-Köhn- 
Straße 2 in 04356 Leipzig.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Carola Dörr 
Bürosachbearbeiterin

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift wirksam.
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Stellungnahme  

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungsgesellschaft mbH 

 

Datum: 08.06.2021 



(äO

LMBVX
Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 
Betrieb Mitteldeutschland • Walter-Köhn-Straße 2 • 04356 Leipz

Stadt Markkleeberg 
Stadtplanungsannt 
Rathausplatz 1 
04116 Markkleeberg

Telefon: 0341 2222-2014
Telefax: 0341 2222-2304
E-Mail: lmbv.toeb@lmbv.de

Planungskoordinierung - VS13 
EW-112-2021 
Bearbeiter: Frau Wolfram

Datum:
8. Ml 2921

Bergbauliche Stellungnahme zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee", 
Stadt Markkleeberg
Hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der uns übergebenen Unterlagen in den zuständigen Fachabteilungen 
übermitteln wir Ihnen folgende Hinweise zur 1. Änderung des o. g. Bebauungs
planes:

> Das Plangebiet liegt innerhalb des Bereiches der ursprünglich bergbaulich beein
flussten Grundwasserabsenkung des Tagebaugebietes Cospuden und unterlag 
im Zusammenhang mit der Außerbetriebnahme der bergbaulichen Entwässerung 
sowie der Flutung der Restlöcher dem Grundwasserwiederanstieg. Der 
Grundwasserwiederanstieg ist abgeschlossen. Saisonale und klimabedingte 
Schwankungen sind zu berücksichtigen.

> Es hat sich für den mittleren stationären Strömungszustand ein flurnaher
Grundwasserstand < 2 m unter Geländeoberkante eingestellt. Die
Grundwassermessstellen östlich der Fläche (Entfernung < 100 m) zeigen flurnahe 
Grundwasserstände. Bei den Angaben zu den Grundwasserständen/ 
Flurabständen handelt es sich um mittlere klimatische Bedingungen. Saisonale 
Schwankungen sind einzukalkulieren.
Die Abklärung der ortskonkreten hydrogeologischen Verhältnisse kann nur über 
ein Baugrundgutachten bewertet werden.

> Das Plangebiet wird nicht von einem Monitoring der LMBV mbH zur Grund
wasserbeschaffenheit berührt. Im weiteren Umfeld der angefragten Fläche wurde 
jedoch saures und auch sulfathaltiges Grundwasser dokumentiert.
Bei lokalen Bebauungen sollten vom Antragsteller spezifische Untersuchungen 
zur Beschaffenheit des Grundwassers durchgeführt bzw. entsprechende 
Informationen bei den zuständigen Bau- bzw. Wasserbehörden eingeholt werden.

Sitz der Gesellschaft 
Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg 
www.lmbv.de
HRB 7718 CB, Amtsgericht Cottbus

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Dr. Ulrich Teichmann

Sprecher der Geschäftsführung 
Bernd Sablotny
Kaufmännischer Geschäftsführer 
Gunnar John

Bankverbindung: Commerzbank AG 
BIG DRES DE FF 120 
IBAN DE47 1208 0000 4037 2432 00 
USt-ldNr.: DE 16666 1210

mailto:lmbv.toeb@lmbv.de
http://www.lmbv.de
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> In unmittelbarer Nähe des geplanten Vorhabens (nördlich der geplanten Zufahrt 
zum Gewerbegebiet) befindet sich das Objekt Hauptstraße 85, welches vom 
Grundwasserwiederanstieg betroffen ist.
Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant. Die Zufahrt zum Grundstück 
muss gegeben sein.

Aus unserer Sicht bestehen keine Bedenken bzw. Einwände gegenüber dem 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee" in Markkleeberg.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Planung Westsachsen/Thüringen
Abteilungsleiter
Projektmanagement



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  

NABU-Landesverband Sachsen e. V. 

 

Datum: 04.06.2021 



Stadt Markkleeberg 
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Landesgeschäftsstelle

Dr. Maria Vlaic 

Landesgeschäftsführerin

Tel. +49 (0)341 33 74 15-11 

Fax +49(0)34133 7415-13 

vlaic@NABU-Sachsen.de

Vorentwurf Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee" in 

Markkleeberg LK Leipzig

Ihr Schreiben vom 20.04.2021

Unser Zeichen: VO-SN-2021-26507-NABU

Sehr geehrte Damen und Herren,

04.06.2021

der NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband Sachsen e.V. 

bedankt sich für die Zustellung der Unterlagen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Beyer nordwestlich der 

Kreuzung Hauptstraße /Seenallee im Süden von Markkleeberg will die 

ARTGAS Projekt H/S GmbH entsprechend den Entwicklungsabsichten der 

Stadt Markkleeberg ein Gewerbegebiet mit einer Fläche von ca. 1,6 Hektar 

entwickeln.

Aus naturschutzrechtlicher und naturschutzfachlicher Sicht ist aktuell nur 

eine eingeschränkte Bewertung möglich. Der Artenschutzfach beitrag liegt 

in einer ersten Fassung vor. Hier werden bereits erste Probleme benannt, 

die schon jetzt zeigen, dass die Planungen in der vorliegenden Fassung aus 

Artenschutzgründen nicht genehmigungsfähig sind. Dazu beispielhaft zwei 

Punkte

Zitat: Inwieweit die nach § 21 SächsNatSchG geschützt, höhlenreichen 

Einzelbäume und die artenschutzrelevanten Bäume erhalten werden 

können, ist im Zuge der weiteren Planung zu prüfen. Ein Erhalt dieser 

Bäume ist anzustreben.

Saxony5

NABU (Naturschutzbund Deutschland)

Landesverband Sachsen e. V.

Löbauer Straße 68

04347 Leipzig

Tel. +49 (0)34133 74 15-0

Fax +49 (0)34133 7415-13

landesverband@NABU-Sachsen.de

www.NABU-Sachsen.de

Geschäftskonto

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE32 8602 0500 0001 3357 00 

BIC BFSWDE33LPZ

Steuer-Nr. 232/140/07118

Das ist sicherlich richtig, aber die “Bewohner” der Bäume benötigen im 

Umfeld Nahrung. Beton gehört nicht zum Nahrungsspektrum von Vögeln 

und Fledermäusen und der kleine “Alibigrüngürtel” wird dem nicht gerecht. 

Darauf stellt auch der Fachbeitrag ab.

Zitat: Ein Bauen außerhalb der Brutzeit reicht bezüglich des Sperbers als 

Vermeidungsmaßnahmeallein nicht aus, hier gilt es in der weiteren 

Bearbeitung des AFB zu klären, ob die Flächen innerhalb des Plangebietes

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DEOS 8602 0500 0001 3357 01 

BIC BFSWDE33LPZ

Der NABU Sachsen ist ein staatlich 

anerkannter Naturschutzverband. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar.

mailto:vlaic@NABU-Sachsen.de
mailto:landesverband@NABU-Sachsen.de
http://www.NABU-Sachsen.de
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so gestaltet werden können, dass auch diese noch den Anforderungen des 

Sperbers bezüglich der Ausstattung als Nahrungs-/Jagdhabitat erfüllen. 

Dazu ist es erforderlich möglichst viele Gehölze insbesondere im Verbund 

mit der im Norden an das Plangebiet angrenzenden Kleingartenanlage 

stehen zu lassen. Eine Nachpflanzung reicht in dem Fall nicht aus, da 

nachgepflanzte Gehölze nicht sofort als Horstbaum genutzt werden 

können. Der im B-Plan Entwurf (Stand Juli 2020) angedachte 

Gehölzstreifen „M 4“ ist nicht ausreichend, da sich in diesem kaum 

Bestandsgehölze befinden und der Streifen auch zu schmal ist, um den 

Sperber als Brutstätte dienen zu können.

Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel sind besonders 

geschützt nach §7 Abs.2 Ziff.13 BNatSchG, der Sperber und der 

Gartenrotschwanz sind darüber hinaus noch streng geschützt nach §7 

Abs.2 Ziff. 14. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die jüngste 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes hin. EuGH vom 4.3.2021 C 

473/19 und C 474/19.

Zitat: Die Mitgliedstaaten sind nach den Art. 1 und 5 der Richtlinie 

2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten verpflichtet, 

Regelungen zum Schutz sämtlicher wildlebenden Vogelarten zu erlassen, 

die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag 

Anwendung findet, heimisch sind. Schutzregelungen, die lediglich Arten 

des Anhangs I der Richtlinie erfassen oder Arten, die auf irgendeiner Ebene 

bedroht sind oder deren Population auf lange Sicht rückläufig ist, genügen 

diesen Anforderungen nicht.

Aus der Gehölzliste sollte die Art Feldahorn vorsichtshalber gestrichen 

werden. Auch wenn nicht so stark betroffen wie der Bergahorn besteht die 

Möglichkeit der Rußrindenkrankheit, die für den Menschen gefährlich 

werden kann. Ausgelöst wird die Krankheit durch den Pilz Cryptomstroma 

corticale.

Wir bitten um fachlich Und rechtlich belastbare Auseinandersetzung mit 

.den Hinweisen und Einwendungen und um Zustellung der Abwägung.

Dr. Maria Vlaic



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
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Stellungnahme als Träger öffe tli her Bela ge zu  Be auu gspla  „Gewer ege iet See allee“, Vor-
entwurf i.d.F. vom Februar 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Träger öffentlicher Belange nehmen wir zu den mit Schreiben vom 20.04.2021 übergebenen Unterla-
gen für das o. g. Vorhaben nachfolgend Stellung. 

 

Der Standort befindet sich nördlich der Seenallee in Höhe der Hauptstraße 91-97. Der Geltungsbereich 

umfasst eine Gesamtfläche von ca. 2,0 ha, wobei ca. 1,6 ha Gewerbeflächen entstehen sollen. Der Stand-

ort ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen. 

 

Konkrete Bedarfsangaben sind den eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen. Im Zuge der weiteren 

Planung bitten wir hierzu um nähere Informationen. Derzeit gehen wir davon aus, dass kein wasserinten-

sives Gewerbe angesiedelt wird. 

 

Die Erschließung für Trink- und Schmutzwasser ist ausgehend vom Anlagenbestand in der östlich gelege-

nen Hauptstraße grundsätzlich möglich. 

Trinkwasserversorgung 

Für die Trinkwassereinspeisung kommt die vorhandene Versorgungsleitung DN 200 GGG in der Haupt-

straße in Betracht. Die innere Erschließung kann in Abhängigkeit von den genauen Bedarfswerten und der 

Anschlusslage bspw. mit einer TW-Leitung PE 110x6,6 SDR 17 erfolgen. Dabei könnte am Endhydranten 

sowie auch in der Hauptstraße Löschwasser mit voraussichtlich 96 m³/h bereitgestellt werden. 

 

Bei der Planung der tri k asserseitige  Ers hließu g si d u ser Te h is hes Regel erk „Tri k asser er-
sorgung", die Verordnung über Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), 
unsere Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV in ihrer aktuell gültigen Fassung sowie die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen – besonders bezüglich der Herstellung der Grund-

stücksanschlüsse.  

 

Die von Ihnen vorgesehene Versorgungslösung ist zur Prüfung beim Versorgungsunternehmen, Unterneh-

mensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung vorzulegen. 

 

 

Stadt Markkleeberg 

Postfach 12 26 

04410 Markkleeberg 

 

per E-Mail an    spa@markkleeberg.de 

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH · Postfach 10 03 53 · 04003 Leipzig Es schreibt Ihnen:  Michel Moeller  

Unternehmensbereich Markt 

Sitz: 

 

Johannisgasse 9 

Telefon: 

 

0341 969-2249 

E-Mail: 

 

michel.moeller@L.de 

  

  

  

 10.06.2021 
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Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser unmittelbar in Haushalten sollte beachtet 

werden, dass Niederschlagswasser entsprechend seiner Schadstoffbelastung vom Gesetzgeber als Abwas-

ser eingestuft wird. Wir verweisen deshalb in diesem Zusammenhang auf das Technische Regelwerk 

„Tri k asser ersorgu g" der Ko u ale Wasser erke Leipzig G H. 

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Plangebiet findet die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Trennsystem statt. 

 

 Schmutzwasserentsorgung 

Die innere Erschließung für Schmutzwasser kann ausgehend von der vorhandenen Mischwasserlei-

tung DN 700 B (GFK Auskleidung) in der Hauptstraße erfolgen. 

 

Die von Ihnen vorgesehene Entsorgungslösung ist zur Prüfung beim Versorgungsunternehmen, Un-

ternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung vorzulegen. 

 

 Niederschlagswasserentsorgung 

Grundsätzlich ist der Versieglungsgrad innerhalb des Baugebietes durch hohen Grünflächenanteil, 

Einsatz von versickerungsfähigem Pflaster und Dachbegrünung (Blau-Grünes-Retentionsgründach) 
so gering wie möglich zu halten. Es gilt klimaangepasstes und wassersensibles Bauen. 

 

Unabhängig von den vorhandenen Ableitungskapazitäten im öffentlichen Abwassernetz der Leipziger 

Wasserwerke ergibt sich entsprechend der Prioritätenliste zur Erreichung von Umweltqualitätszielen 

für den Umgang mit Niederschlagswasser nachfolgende Reihenfolge zur Entsorgungsstrategie bezüg-

lich des im Gebiet anfallenden Niederschlagswassers: 
 

1. Verwendung/Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken 

2. Einleitung des Niederschlagswassers in ein Fließgewässer 

3. Einleitung des Niederschlagswassers in die Kanalisation 
 

Diese Forderung zum Umgang mit Niederschlagswasser muss aus Sicht der Leipziger Wasserwerke 

unter Berücksichtigung übergeordneten Wasserrechts (Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushalts-

gesetz, Sächsisches Wassergesetz) zwingend Berücksichtigung finden. 

 

Demnach besitzt die dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung auf den jeweiligen Grundstü-

cken in Form von Niederschlagswassernutzung (Regenwasserzisternen ohne Überlauf, bedarfsweise 

inkl. Verregnung) und/oder Versickerung aus wasserrechtlicher sowie wasserwirtschaftlicher Sicht 

oberste Priorität.  

 

Hierbei ist das „S h a stadtpri zip“ aßge e d u d desse  Fu ktio s eise ist a hzu eise . 
Zentrale- oder dezentrale Verdunstungs-/Versickerungsanlagen können hierfür Teil der Entwässe-

rungslösung sein. Der Bau von Retentionsgrün- und Gründächern und die Umsetzung der Fassaden-

begrünungen sowie eine grüne Freianlagenplanung wird ausdrücklich als wichtig angesehen. Bei ei-

ner nachhaltigen und klimaangepassten Niederschlagswasserbewirtschaftung ist u.a. die Förderung 
der Verdunstung über Grün und Fläche wichtig und die Betrachtung von Überflutungssicherheit und 

Starkregeneinfluss notwendig (z.B. für Speicherraum). Ebenso wird empfohlen, das Grundstück so 

gering wie möglich zu versiegeln, um eine Einsickerung des Niederschlagswassers in den Boden zu 

fördern. Die Hofbereiche und Gehwege- bzw. Fahrbahnen sind flächig oder über Mulden-Rigolen, 
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bepflanzte Tiefbeete oder Baumrigolen zu versickern. Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit 

auch auf dem Grundstück/Dachflächen zurückgehalten, gespeichert und nutzbar gemacht werden. 

 

Das Regenwasser soll vor Ort versickert werden, entsprechend Baugrundgutachten bestehen am 

Standort gute Versickerungseigenschaften (kf = 10-3). Die genaue Lage und Dimensionierung der er-

forderlichen Versickerungsanlagen erfolgt laut Aussage in der Begründung zum Vorentwurf in der 

nächsten Planungsstufe.  

 

Anhand der Begründung zum Bebauungsplan soll anfallendes Niederschlagswasser innerhalb des 

Plangebietes versickert werden. Für die konkrete Nachweisführung zur Versickerungsfähigkeit ist 

vom Erschließungsträger ist daher ein Versickerungsnachweis durch einen Sachverständigen bzw. ein 

sachverständiges Unternehmen zu erbringen, mit der zuständigen Behörde abzustimmen und dem 

Versorgungsunternehmen zur Prüfung vorzulegen.  

 

Der eingereichte Nachweis wird von dem Versorgungsunternehmen gespeichert und dem für die Ge-

nehmigung der privaten Grundstücksentwässerungsanlage zuständigen Aufgabenträger zur Verfü-

gung gestellt. 

 

Grundlage für die Versickerungsfähigkeit bildet das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Pla u g, Bau u d Be-
trie  o  A lage  zur Versi keru g o  Nieders hlags asser“. Ist der Versi keru gs a h eis Teil ei-
nes Baugrundgutachtens/ Geotechnischen Berichts, so ist der gesamte Bericht vorzulegen. Der Ver-

sickerungsnachweis muss Schichtenverzeichnisse/ Bohrverzeichnisse, deren Lokation sowie jeweils 

den Durchlässigkeitsbeiwert der für eine Versickerung relevanten Schicht einer Bohrung enthalten. 

 
Die Bestimmung der Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte) kann: 

- mit Laborproben nach DIN 18130-1, 

- mittels Eingießversuchen/ Open-End-Tests als Feldmethode, 

- oder mit einem empirischen Verfahren aus der Korngrößenverteilung, bei Erfüllung der 

jeweiligen Kriterien, erfolgen. 

 

Durch Abschätzung nach Bodenansprache ermittelte Durchlässigkeitsbeiwerte werden nicht aner-

kannt. Für die Versickerung ist die Durchlässigkeit in vertikale Richtung zu betrachten (kf-z). Bei La-

borversuchen mit gestörten Bodenproben sowie der Bestimmung auf Grundlage der Korngrößenver-

teilung (Sieblinienauswertung), ist aufgrund der vertikalen Anisotropie für die Laborergebnisse min-

destens der Korrekturfaktor 0,2 für sandige, kiesige Sedimente mit schluffigen Anteilen als Sicherheit 

anzusetzen. Für Feldmethoden kann der Korrekturfaktor 2 angesetzt werden, da das Versuchsergeb-

nis dem vertikalen Durchlässigkeitsbeiwert in der ungesättigten Zone entspricht (siehe auch DWA-A 

138, Anhang B). Es ist eine Tiefe der Bohrungen von mind. 5 m u. GOK (unter Geländeoberkante) 

anzustreben. Es ist aufgrund der Grundstücksgröße/ Flurstücksplanung/ Anzahl der geplanten Eigen-

heime und der geplanten versiegelten Flächen eine sinnvolle Anzahl und Lage von Bohraufschlüssen/ 

Schürfen grundstücksbezogen zu wählen.  

 

Die genaue Lage und Dimensionierung der erforderlichen Versickerungsanlagen erfolgt laut Begrün-

dung zum Bebauungsplan in der nächsten Planungsstufe. Bei der Berechnung und Dimensionierung 
der geplanten Versickerungsanlagen (Zufluss unter Berücksichtigung der begleitenden Bewirtschaf-

tungsanlagen) sind die gültigen KOSTRA-DWD-2010 R – Daten zu verwenden und die nach DWA-A 

138 festgelegten hydraulischen Randbedingungen zu erfüllen, wie z.B. Auslastung der Versickerungs-

anlage < 100 %, spezifische Versickerungsrate bezogen auf undurchlässige Fläche qs ≥ 2 l/s ⋅ ha, 
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Nachweis der Entleerungszeit tE < 24 h für T = 1a). Der Bemessungsdurchlässigkeitsbeiwert ist ent-

sprechend der Tabelle B.1 der DWA-A 138 zu errechnen. Der Bemessungs-kf-Wert ist exakt für den 

Sickerhorizont zu bestimmen. Die Einhaltung der oben genannten Parameter gewährleistet die Be-

triebssicherheit der Versickerungsanlage und müssen nachgewiesen werden. In der späteren Be-

triebsphase der Niederschlagsbewirtschaftungsanlagen ist eine Unterhaltung abzusichern. Zu diesem 

Zwecke sollten die Anlagen mit Kleintechnik erreichbar sein. 

 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in die neu entwickelte Schmutzwasserleitung wird nicht ge-

stattet. 

 

Ist nachweislich eine dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung im Gebiet nicht 

gänzlich möglich, wird vom Versorgungsunternehmen geprüft, ob eine gedrosselte Ableitung in die 

vorhandenen Abwasseranlagen möglich ist oder der Erschließungsträger muss über eine interne Er-

schließung entsprechende Rückhalteanlagen schaffen, welche ein abgeschlossenes System bilden 

und nicht von den Leipziger Wasserwerken übernommen werden. Für die Ableitung bzw. Einleitung 

in die Vorflut ist die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Landkreis Leipzig mit einzubeziehen. 

 

Bei der Planung ist zudem der Starkregeneinfluss im Vorhabengebiet zu berücksichtigen. Hinweise 

zur Starkregenbeeinflussung können bei den Leipziger Wasserwerken (starkregenvorsorge@L.de, Hr. 
Riedel) erfragt und abgestimmt werden. Perspektivisch sollte Eigenvorsorge gegenüber Starkregen-

gefahren getroffen werden. 

 

Für Grundstücke mit einer abflusswirksamen Fläche ab 800 m² ist ein grundstücksbezogener Über-

flutungsschutz nach DIN 1986-100 nachzuweisen. Der Nachweis ist den Leipziger Wasserwerken zu 

übergeben. 

 

Bei der Planung der Entsorgungsnetze, insbesondere bei der Gestaltung der Grundstücksanschlüsse sind 

u ser Te h is hes Regel erk „A assera leitu g“, u sere allge ei e  E tsorgu gs edi gu ge  für A -
wasser (AEB-A) in ihrer aktuell gültigen Fassung sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

beachten. 

 

Die von Ihnen vorgesehene Entsorgungslösung ist ebenfalls zur Prüfung beim Versorgungsunternehmen, 

im Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung vorzulegen. 

Technische Voraussetzungen 

Der Bestand an wasserwirtschaftlichen Anlagen ist aus beiliegendem Bestandsplanauszug ersichtlich und 

kann digital in unserer Plankammer, Unternehmensbereich Netze, Team Geoinformation, Frau Kathrin 

Donix (Tel.: 0341 969-2389) abgefordert werden. 

 

Gemäß Sächsischem Wassergesetz § 95 besitzen diese Anlagen Bestandsschutz. Sie dürfen weder über-
baut noch mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt werden. Bei geplanten Baumpflanzungen 

ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu gewährleisten. 

 

Der sichere Betrieb, der ungehinderte Zugang für Wartung und Instandhaltung sowie eine spätere Auf-

nahme und Neuverlegung müssen deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt werden. 

 

Die Anforderungen bezüglich der Trassierung von Ver- und Entsorgungsleitungen für wasserwirtschaftli-

che Anlagen sind in den Technischen Regelwerken der Leipziger Wasserwerke enthalten. 
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Leitungstrassen in privaten Anliegerwegen bzw. nicht öffentlichen Flächen sind durch Leitungsrechte bzw. 

Grunddienstbarkeiten zu sichern. 

 

Bei der Planung von öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen, die ganz oder teilweise in Privatstraßen 

errichtet werden und durch die Leipziger Wasserwerke übernommen werden sollen, ist entsprechend 

sicher zu stellen, dass 

- der Straßenaufbau auf Dauer der Belastungsnorm Bk0,3 (RStO 12, 12-2012) entspricht, 

- die unverbaute Straßenbreite auf der gesamten Länge der wasserwirtschaftlichen Anlagen dauerhaft 

mindestens 4,00 m beträgt, 

- die Zufahrt dauerhaft frei befahrbar ist (keine Tore, Poller o.ä. in der Zufahrt errichtet werden), 

- in der Straße befindlichen Schächte dauerhaft frei zugänglich und mit Kanaltechnik anfahrbar sind. 

 

Je nach Fortschrittsstand des Erschließungsvorhabens bitten wir, die Planunterlagen zur Ver- und Entsor-

gung ab der Entwurfsplanung dem Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung zur Prüfung und Abstim-

mung vorzulegen. Die Planungsunterlagen werden danach den zuständigen Fachbereichen zur Prüfung 

und technischen Stellungnahme zugeleitet. 

Weitere zu beachtende Hinweise 

Die in dieser Stellungnahme erfolgte Feststellung der technischen Möglichkeiten verpflichtet die Leipziger 

Wasserwerke nicht, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auch tatsächlich durchzuführen. 

 

Dazu bedarf es des Abschlusses eines Erschließungsvertrages zwischen dem Erschließungsträger und der 

Leipziger Wasserwerke. In dem Erschließungsvertrag sind u. a. die technischen Voraussetzungen und Be-

dingungen für die Ver- und Entsorgung und die mit der Planung und Ausführung verbundene Kostenüber-

nahme zu vereinbaren. Ein Erschließungsvertrag kann nur unter der Bedingung der Wirtschaftlichkeit 

abgeschlossen werden und wenn für den zukünftigen Betreiber der wasserwirtschaftlichen Anlagen 

keine rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Risiken bestehen. Von Seiten der Leipziger Wasser-

werke wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten vom Erschließungsträger im vollen Umfang 

getragen werden. Ansprechpartner für die Bearbeitung des Erschließungsvertrages ist Herr Michel Moel-

ler, im Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung, Tel. 0341 969-2249. 

 

Unter der Voraussetzung der Einhaltung und Beachtung der in dieser Stellungnahme aufgeführten Bedin-

gungen und Hinweise stimmen wir dem Entwurf des Bebauungsplans zu. 

 

Abschließend möchten wir uns mit der Bitte an Sie wenden, den Abwägungsbescheid zum Bebauungsplan 

und den bestätigten Bebauungsplan an uns zu übersenden. 

 

Ist der Bebauungsplan mit Satzungsbeschluss rechtsgültig und die geplante Bebauung vollzieht sich über 

einen längeren Zeitraum nicht oder nicht in vollem Umfang, können sich Bedingungen ändern, die nicht 
im Einflussbereich des Versorgungsunternehmens liegen. Dann muss bei Notwendigkeit das Ziel der Ge-

meinde und des Versorgungsunternehmens sein, entsprechende Anpassungen des Bebauungsplanes zu 

prüfen bzw. anzustreben. 

 

Im Rahmen der weiteren Planung des Vorhabens bitten wir durch den jeweiligen Erschließungsträger bzw. 

das mit der wasserwirtschaftlichen Erschließung des Baugebietes beauftragten Planungsbüro die vorge-
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nannten Technischen Regelwerke und die allgemeinen Ver- und Entsorgungsbedingungen vom Versor-

gungsunternehmen abzufordern. 

 

Die Stellungnahme erfolgt unsererseits kostenfrei. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

i. A. Sebastian Möller 
Teamleiter Erschließung / Dez. Entsorgung 
Unternehmensbereich Markt 

i. A. Michel Moeller 
Sachbearbeiter Erschließung  
Unternehmensbereich Markt 

 

 

Anlagen: 

- Bestandsplanauszug 

 

Verteiler: 

- LWW 2615, 3720, 3730 

- ZV WALL 

 



Geltungsbereich ca. 2 ha
davon Gewerbeflächen: ca. 1,6 ha

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seenallee" in 
Markkleeberg-Großstädteln (Vorentwurf)

1:500 (DIN A2)
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Neuverlegung TWL / Länge: ca. 178 m

(Trassenvorschlag / keine Planung!)

Anbindepunkt
MW-Kanal

Neuverlegung SW-Kanal / Länge: ca. 190 m

(Trassenvorschlag / keine Planung!)
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Bezug auf die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange möchten wir zur Begründung des B-Planes 
folgende Informationen geben: 
 
3.3 Geltungsbereich, Baugrund 
Die Versickerung des Niederschlagswassers hat, wenn möglich, in horizontal angeordneten 
Versickerungsanlagen zu erfolgen. Dies sind zum Beispiel Mulden, Rigolen oder Mulden-Rigolen. 
Horizontal angeordnete Versickerungsanlagen tragen zum Schutz des Grundwassers bei, indem Sie die 
unterliegenden Bodenschichten als zusätzlichen Filter ermöglichen. Vertikalangeordnete 
Versickerungsanlagen wie die genannten Sickerschächte (/ Sickergruben?) überbrücken aufgrund ihres 
Aufbaus bereits einen größeren Teil der Bodenschicht, weshalb der Abstand zum Grundwasser und somit 
die Filterwirkung des Bodens geringer ist.   
 
4.2.4 Medien 
Die öffentlichen Leitungen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserbeseitigung sind über unsere 
Betreibergesellschaft, die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, abzufragen. Bzgl. der Planung der 
Niederschlagswasserversickerung verweisen wir auf die Anmerkung zu Punkt 3.3 Geltungsbereich, 
Baugrund.  
 
5.6 TF 4.5 
Die geplante Dachbegrünung ist zu begrüßen, trägt Sie doch erheblich zu einer Verbesserung blau-grüner 
Infrastruktur bei. 
 
Hinweis zum Baugrundgutachten: 
Die getätigte Bodenansprache und der daraus abgeschätzte kf- Wert sind für die spätere Planung der 
Versickerungsanlagen nicht ausreichend. 
Für jede geplante Versickerungsanlage ist am Ort der Versickerung eine technische Ermittlung des kf-
Wertes durchzuführen (z.B. Eingießversuch, Körgrößenverteilung usw.). Jede der späteren 
Versickerungsanlagen ist zudem der Unteren Wasserbehörde (Landratsamt Nordsachsen) zur Prüfung und 
Erlaubnis vorzulegen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kevin Fatum 
Fachbereichsleiter 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
 

 
 
 
 
 

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL) 
 



✹

Prager Straße 36 
04317 Leipzig 
Tel. 0341 2323203 
Fax  0341 2323206 
E-Mail: post@zvwall.de 
Internet: www.zvwall.de 
 
Verbandsvorsitzender: Karsten Schütze (Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg) 
Geschäftsführerin: Jeanine Höse 
 
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.  
 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Seite(n) drucken.
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Datum: 27.05.2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 7 

 

Datum: 03.06.2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 8 

 

Datum: 08.06.2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 9 

 

Datum: 08.06.2021 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 10 

 

Datum: 09.06.2021 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 11 

 

Datum: 15.05.2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 12 

 

Datum: 12.06.2021 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
Öffentlichkeit 13 

 

Datum: 10.06.2021 








